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ausgeübt worden ist (Art. 738 Abs. 2

ZGB). Klarer Wortlaut des Grundbucheintrages

schliesst somit ein Vorgehen nach

Art. 738 Abs. 2 ZGB aus. Bei Unklarheit
des nur stichwortartigen Eintrags ist
jedoch auf den Begründungsakt zurückzugreifen,

der als Beleg beim Grundbuchamt

aufbwahrt wird (Art. 948 Abs. 2 ZGB)

und einen Bestandteil des Grundbuches
bildet (Art. 942 Abs 2 ZGB).

Aus dem Hauptbuchblatt
Unersichtliches ergänzen
Im vorliegenden Fall war der Umfang der
Dienstbarkeit aus dem Stichwort «Grenz¬

baurecht» nicht ersichtlich. Zur Auskunft
musste auf den Dienstbarkeitsvertrag und
die als Vertragsbestandteil erklärten Pläne

abgestellt werden, die vollständige
Antworten auf die sich stellenden Fragen
enthielten.
Ein Wirteverbot ist eine Gewerbebeschränkung,

die selbstständig als Dienstbarkeit

ins Grundbuch eingetragen werden

kann. Im vorliegenden Fall ging es

aber nur darum, dass das Wirten auf der
Dachterrasse der auf Grund der Grenz-

dienstbarkeit errichteten Kegelbahn nicht
zugelassen wird. Sollte die Grenzbaute
einmal nicht mehr bestehen, wären - im

Unterschied zu einem eigentlichen
Wirteverbot - die Eigentümer des Wirts-
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hausgrundstücks unter Vorbehalt der
nachbarrechtlichen Bestimmungen des

ZGB frei, auf dem entsprechenden Teil

ihrer Parzelle zu wirten. Man wollte im

Zusammenhang mit dem Einräumen der

Dienstbarkeit die Konsumationsmöglich-
keiten auf das Innere der Grenzbaute
beschränktwissen. Das war eindeutig nichts

Nebensächliches, sondern gehört zu den

funktionalen Beschränkungen dieser

Grenzdienstbarkeit. (Urteil 5C.269/2001

vom 6. März 2002.)

Dr. iur. Roberto Bernhard

Mythenstrasse 56

CH-8400 Winterthur

729


	...

